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Amt der Burgenländischen Landesregierung 

Zahl: A2/W.GV-10002-84-2022 

360. Prüfung zum Nachweis der fachlichen Eignung für das Güterbeförderungsgewerbe,  
Prüfungstermin Juni 2023 

VERLAUTBARUNG  

Gemäß § 6 der Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über den Zugang 

zum mit Kraftfahrzeugen betriebenen Güterbeförderungsgewerbe (Berufszugangsverordnung Güterkraftver-

kehr – BZGü-VO), BGBl. Nr. 221/199, in der geltenden Fassung, sowie der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die 

Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates 

wird für die Abhaltung der fachlichen Eignungsprüfung folgender Termin für Juni 2023 festgelegt: 

Schriftliche Prüfung: 23. Juni 2023 

Mündliche Prüfung: 27. Juni bis 29. Juni 2023 

Das Ansuchen um Zulassung zur fachlichen Eignungsprüfung hat der/die Prüfungswerber/in bis spätestens  

s e c h s Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin beim Amt der Burgenländischen Landesregierung,  

Abteilung 2, Hauptreferat Wirtschaft, Anlagen und rechtliche Angelegenheiten des Tourismus, 7000 Eisenstadt, 

einzubringen. 

Unter der Internetadresse http://www.e-government.bgld.gv.at/formulare kann ein Formblatt für das  

Ansuchen heruntergeladen werden. Weiters besteht die Möglichkeit das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung 

mittels Online-Formular einzubringen. 
  

http://www.e-government.bgld.gv.at/formulare
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Dem Ansuchen um Zulassung zur Prüfung sind anzuschließen: 

1. die dem Nachweis des Vor- und Familiennamens dienenden Urkunden (Geburts- und Heiratsurkunde 
bzw. Meldebestätigung) 

2. der Nachweis über die Entrichtung der Prüfungsgebühr (Einzahlungsbestätigung) 
3. diverse Abschlusszeugnisse, Diplome (HAK, HTBLA, Studienabschlüsse etc.) das heißt, bei entsprechen-

dem schulischen Nachweis können dem Prüfungswerber Teile der in der Verordnung festgelegten 
Sachgebiete sowohl der schriftlichen als auch der mündlichen Prüfung erlassen werden. 

Gemäß § 9 der BZP-VO hat der/die Prüfungswerber/in bei Antritt der schriftlichen und der mündlichen 

Prüfung seine Identität durch einen amtlichen Lichtbildausweis nachzuweisen. 

Der/Die Prüfungswerber/in hat gemäß § 13 Abs. 1 der BZP-VO als Kostenbeitrag zur Durchführung der  

Prüfung eine Gebühr von 12 v.H. des Gehaltes eines Bundesbediensteten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, 

einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage, aufgerundet auf einen durch fünfzig teilbaren Eurobetrag, für 

die fachliche Eignungsprüfung an das Amt der Burgenländischen Landesregierung, 7000 Eisenstadt, auf das 

Konto bei der Bank Burgenland, IBAN: AT19 5100 0910 1300 1400, BIC: EHBBAT2E, zugunsten der  

VASt. 2-052005-8150 zu entrichten. 

Für die fachliche Eignungsprüfung ergibt dies derzeit einen Betrag von 340 Euro (Änderungen vorbehalten). 

Für den Landeshauptmann: 
Der Abteilungsvorstand-Stellvertreter: 

Mag. Csillag-Wagner 

Zahl: A2/W.PV-10002-99-2022 

361. Prüfung zum Nachweis der fachlichen Eignung für das Personenbeförderungsgewerbe, 
Prüfungstermin Juni 2023 

VERLAUTBARUNG  

Gemäß § 6 der Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über den Zugang 

zum mit Kraftfahrzeugen betriebenen Personenbeförderungsgewerbe (Berufszugangsverordnung  

Kraftfahrlinien- und Gelegenheitsverkehr – BZP-VO), BGBl. Nr. 889/1994, in der geltenden Fassung, sowie der 

Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur  

Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur  

Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates wird für die Abhaltung der fachlichen Eignungsprüfung folgender 

Prüfungstermin für Juni 2023 festgelegt: 

Schriftliche Prüfung: 16. Juni 2023 

Mündliche Prüfung: 19. Juni bis 23. Juni 2023 

Das Ansuchen um Zulassung zur fachlichen Eignungsprüfung hat der/die Prüfungswerber/in bis spätestens  

s e c h s Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin beim Amt der Burgenländischen Landesregierung,  

Abteilung 2, Hauptreferat Wirtschaft, Anlagen und rechtliche Angelegenheiten des Tourismus, 7000 Eisenstadt, 

einzubringen. 

Unter der Internetadresse http://www.e-government.bgld.gv.at/formulare kann ein Formblatt für das  

Ansuchen heruntergeladen werden. Weiters besteht die Möglichkeit das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung 

mittels Online-Formular einzubringen. 

http://www.e-government.bgld.gv.at/formulare
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Dem Ansuchen um Zulassung zur Prüfung sind anzuschließen: 

1. die dem Nachweis des Vor- und Familiennamens dienenden Urkunden (Geburts- und Heiratsurkunde 
bzw. Meldebestätigung) 

2. der Nachweis über die Entrichtung der Prüfungsgebühr (Einzahlungsbestätigung) 
3. diverse Abschlusszeugnisse, Diplome (HAK, HAS, HTBLA, Studienabschlüsse, Unternehmerprüfungs-

zeugnis, Lehrabschlussprüfungszeugnisse in kaufmännischen Bereichen etc.) das heißt, bei entspre-
chendem schulischen Nachweis können dem/der Prüfungswerber/in Teile der in der Verordnung  
festgelegten Sachgebiete sowohl der schriftlichen als auch der mündlichen Prüfung erlassen werden. 

Gemäß § 9 der BZP-VO hat der/die Prüfungswerber/in bei Antritt der schriftlichen und der mündlichen  

Prüfung seine Identität durch einen amtlichen Lichtbildausweis nachzuweisen. 

Der/Die Prüfungswerber/in hat gemäß § 13 Abs. 1 der BZP-VO als Kostenbeitrag zur Durchführung der  

Prüfung eine Gebühr von 12 v.H. des Gehaltes eines Bundesbediensteten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, 

einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage, aufgerundet auf einen durch fünfzig teilbaren Eurobetrag, für 

die fachliche Eignungsprüfung an das Amt der Burgenländischen Landesregierung, 7000 Eisenstadt, auf das 

Konto bei der Bank Burgenland, IBAN: AT19 5100 0910 1300 1400, BIC: EHBBAT2E, zugunsten der  

VASt. 2-052005-8150 zu entrichten. 

Für die fachliche Eignungsprüfung ergibt dies derzeit einen Betrag von 340 Euro (Änderungen vorbehalten). 

Für den Landeshauptmann: 
Der Abteilungsvorstand-Stellvertreter: 

Mag. Csillag-Wagner 

362. Stellenausschreibung der Gemeinde Hornstein  
„Leiterin oder Leiter des Gemeindeamtes“ 

Gemäß § 18 Abs. 8 des Bgld. Gemeindebedienstetengesetzes 2014 – GemBG 2014, LGBl. Nr. 42/2014, in der 

Fassung 27/2022 gelangt bei der Marktgemeinde Hornstein die Stelle als Leiterin oder Leiter des Gemeinde-

amtes zur Ausschreibung. 

Einstufung: 

Entlohnungsschema I, Entlohnungsgruppe gv2 

Beschäftigungsausmaß: 

100 %, das sind 40 Wochenstunden 

Beschäftigungsbeginn: 

1. April 2023 

Bruttomonatsentgelt: 

• in der Ausbildungsphase (Dauer gemäß § 60 GemBG 2014 - 4 Jahre): 2.695,82 € (Entlohnungsgruppe 

gv2, Entlohnungsstufe 1, ohne Anrechnung von Vordienstzeiten, unter Berücksichtigung eines  

Abschlages von 5 %, Wert 2022), danach € 2.837,70  

• nach erfolgreichem Abschluss der Grundausbildung besteht Anspruch auf Funktionszulage, deren 

Höhe hängt von der Größe der Gemeinde ab; Funktionszulage 3: 763 €  
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Anstellungserfordernisse: 

1. die österreichische Staatsbürgerschaft 
2. die Vollendung des 18. Lebensjahres 
3. die volle Handlungsfähigkeit 
4. die persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen  

Verwendung verbunden sind 
5. die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule oder der Berufsreifeprüfung 
6. Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Gemeindeverwaltung und der Mitarbeiterführung 
7. die erfolgreiche Ablegung der Gemeindeverwaltungsdienstprüfung 

Die Anstellungserfordernisse der Z 1 bis 5 sind unbedingt zu erfüllen. Von der Erfüllung der Anstellungserfor-

dernisse der Z 6 und 7 wird abgesehen, wenn sich keine geeignete Bewerberin bzw. kein geeigneter Bewerber 

meldet, die oder der dieses Erfordernis erfüllt. 

Auswahlkriterien: 

Die Auswahlentscheidung zwischen mehreren Bewerberinnen und Bewerbern, die die Anstellungserforder-

nisse erfüllen, wird nach folgenden Kriterien getroffen: 

1. Kenntnisse und Erfahrung auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts, die für die Wahrnehmung der mit 
der Leitung des Gemeindeamtes verbundenen Aufgaben erforderlich sind 

2. Beherrschung moderner Methoden in Führungsstil und Verwaltungstechnik 
3. Fähigkeit zur Menschenführung und Organisation 
4. Eigeninitiative 
5. sachbezogenes Verwaltungsgeschick  
6. Durchsetzungsvermögen  
7. Befähigung zu kooperativer und koordinierender Arbeit 
8. eigenverantwortliche Entscheidungsfähigkeit 
9. gute EDV-Kenntnisse (Word, Excel, …) 

Die Stellenbewerbungen sind wie folgt zu belegen (in Kopie): 

• Lebenslauf 

• Geburtsurkunde 

• Staatsbürgerschaftsnachweis 

• Strafregisterauszug 

• Reifeprüfungszeugnis 

• amtsärztliches Zeugnis 

• Verwendungszeugnisse 

• bei männlichen Bewerbern: Wehrdienst- Zivildienstbescheinigung bzw. Befreiungsschein 

Die an den Gemeinderat zu richtenden Gesuche sind unter Beilage sämtlicher, in der Ausschreibung gefor-

derter Unterlagen innerhalb von 6 Wochen nach Erscheinen des Landesamtsblattes, das die Ausschreibung 

enthält, im Rathaus der Marktgemeinde Hornstein einzubringen. Maßgebend ist das Datum des Einlangens. 

Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tag, der der Herausgabe und Versendung des die Ausschreibung  

enthaltenden Landesamtsblattes für das Burgenland folgt. 

Unvollständig bzw. verspätet einlangende Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 

Der Bürgermeister 
Mag. Wolf, M.A. 
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363. Stellenausschreibung „Amtsleiter/in“ der Marktgemeinde St. Andrä am Zicksee 

Gemäß § 18 Abs. 8 des Bgld. Gemeindebedienstetengesetzes 2014 gelangt beim Gemeindeamt St. Andrä am 

Zicksee der Dienstposten einer Leiterin oder eines Leiters des Gemeindeamtes unbefristet zur Ausschreibung. 

Einstufung: 

Entlohnungsschema I, Entlohnungsgruppe bv2 

Beschäftigungsausmaß: 

100 %, das sind 40 Wochenstunden 

Grundentgelt brutto: 

€ 3.375,80 (ohne Anrechnung von Vordienstzeiten, ohne Berücksichtigung eines Abschlages von 5 % während 

der Ausbildungsphase) 

Funktionszulage: 

€ 528,40 (Wert 2022, bei erfolgreicher abgelegter Gemeindeverwaltungsdienstprüfung) 

Aufgabenbeschreibung: 

Das Aufgabengebiet umfasst die Besorgung sowohl im eigenen als auch im übertragenen Wirkungsbereich 

des Bundes und des Landes sowie im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung obliegenden Aufgaben sowie die 

Führung der Dienst- und Fachaufsicht über die übrigen Gemeindebediensteten, jeweils unter der Leitung und 

nach Weisung der zuständigen Gemeindeorgane. 

• Die Besorgung der Gemeinde sowohl im eigenen als auch im übertragenen Wirkungsbereich des  

Bundes und des Landes obliegenden Aufgaben. 

• Leitung und Führung der gesamten Verwaltung sowie Dienstaufsicht über alle Dienst-stellen der  

Gemeinde nach den Weisungen des Bürgermeisters. 

• Personalangelegenheiten, Dienststellenaufsicht über alle Dienststellen der Gemeinde. 

• Gestaltung von personellen, organisatorischen und sachlichen Voraussetzungen für einen  

zeitgemäßen, bedürfnis- und bürgerorientierten sowie wirtschaftlichen Dienst-leistungsbetrieb. 

• Rechts-, Finanzierungs-, Vertrags- und ortspolizeiliche Angelegenheiten und Verordnungen. 

• Voranschlags- und Rechnungsabschlusserstellung sowie Erstellung des mittelfristigen Finanzplanes. 

• Mitwirkung, um Verwaltungsstrukturen und -abläufe laufend zu optimieren. 

• Die Bewerberin bzw. der Bewerber soll in der Lage sein, eigenständig Bescheide und Berufungsent-

scheidungen zu erstellen, über Kenntnisse im Vertragswesen verfügen, Sitzungsprotokolle zu führen, 

Verhandlungen zu leiten, etc. 

• Vorbereitung, Erledigung und Umsetzung der Gemeindevorstands- und Gemeinderatsbeschlüsse  

sowie Teilnahme an den Sitzungen der Kollegialorgane der Gemeinde. 

• Erledigung über Auftrag des Bürgermeisters zugeteilte Aufgaben. 

Anstellungserfordernisse: 

1. Österreichische Staatsbürgerschaft 
2. Vollendung des 18. Lebensjahres 
3. persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen  

Verwendung verbunden sind 
4. volle Handlungsfähigkeit 
5. erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule oder der Berufsreifeprüfung 
6. Erfahrung in der Führung von MitarbeiterInnen 
7. Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der Gemeindeverwaltung 
8. erfolgreiche Ablegung der Gemeindeverwaltungsdienstprüfung für die Verwendungsgruppe bv 2 

Die Anstellungserfordernisse der Z 1 bis 5 sind unbedingt zu erfüllen. 
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Von der Erfüllung der Anstellungserfordernisse der Z 6 bis 8 wird abgesehen, wenn sich keine geeignete  

Bewerberin bzw. kein geeigneter Bewerber meldet, die oder der dieses Erfordernis erfüllt. Allerdings wird  

darauf hingewiesen, dass die Bestellung zu Leiterin bzw. zum Leiter und die Zuerkennung der Funktionszulage, 

erst nach Ablegen der Gemeindeverwaltungsdienstprüfung erfolgen kann. 

Die Auswahlentscheidung zwischen mehreren Bewerberinnen und Bewerbern, die die Anstellungserforder-

nisse erfüllen, wird nachfolgenden Kriterien getroffen: 

• Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts, die für die Wahrnehmung der mit 

der Leitung des Gemeindeamtes verbundenen Aufgaben erforderlich sind 

• Beherrschung moderner Methoden in Führungsstil und Verwaltungstechnik 

• Fähigkeit zur Menschenführung und Organisation 

• Eigeninitiative, Flexibilität 

• Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit 

• Offenheit und Objektivität 

• gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

• hohe Eigenmotivation, Ausdauer und Genauigkeit, Belastbarkeit und Kritikfähigkeit 

• sachbezogenes Verhandlungsgeschick, Strategisches Denken 

• Durchsetzungsvermögen 

• Befähigung zu kooperativer und koordinierender Arbeit 

• eigenverantwortliche Entscheidungsfähigkeit 

• EDV-Kenntnisse 

• Erfahrung im Projektmanagement 

• Hochschulabschluss vom Vorteil 

• Erfahrung mit der Abwicklung von Förderungen durch EU-Projekte 

Dienstantritt: 

1. Feber 2023 

Die Stellenbewerbung ist wie folgt zu belegen (in Kopie): 

• Lebenslauf mit Foto 

• Geburtsurkunde 

• Staatbürgerschaftsnachweis 

• Strafregisterauszug 

• Jahres- und Reifeprüfungszeugnis 

• amtsärztliches Zeugnis 

• Verwendungszeugnisse 

• bei männlichen Bewerbern: Wehrdienst-, Zivildienstbescheinigung bzw. Befreiungsschein 

Die an den Gemeinderat zu richtende Bewerbung ist unter Beilage sämtlicher, in der Ausschreibung gefor-

derter Unterlagen innerhalb von 6 Wochen nach Erscheinen des Landesamtsblattes, das die Ausschreibung 

enthält, beim Gemeindeamt St. Andrä am Zicksee einzubringen. Maßgebend ist das Datum des Einlangens. 

Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tag, der der Herausgabe und Versendung des die Ausschreibung  

enthaltenden Landesamtsblattes für das Burgenland folgt. Unvollständig bzw. verspätet einlangende Bewer-

bungen können nicht berücksichtigt werden. 

Der Bürgermeister: 
Schmidt 
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364. Stellenausschreibung Krages - Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H  
„Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin (w/m/d)“ 

Titel: 

Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin (w/m/d) 

Standort: 

Kittsee 

Beschäftigungsausmaß: 

Vollzeit/Teilzeit 

Eintrittsdatum: 

ab sofort 

Kontakt für Bewerber_innen + Telefonnummer: 

Sandra Graßl, MBA, 

Telefon: 057979/35028 

Als größter burgenländischer Arbeitgeber im Gesundheitswesen suchen wir Persönlichkeiten, die sich mit 

Kompetenz, Menschlichkeit und Freude unserem sinnstiftenden Auftrag der Gesundheitsversorgung  

anschließen. Mit unseren vier Krankenhaus-Standorten und den mehr als 2.200 Mitarbeiter_innen stellen wir 

die medizinische Versorgung der Bevölkerung im Burgenland sicher. 

Das Krankenhaus Kittsee liegt in der Nähe der Ballungszentren Wien und Bratislava. Zusätzlich zur Standard-

versorgung mit Interner Medizin, Chirurgie und Anästhesie/Intensivmedizin bietet das Haus den Fachschwer-

punkt Urologie sowie MRT-Untersuchungen an. Des Weiteren gibt es eine Ambulante Behandlungseinheit. Im 

September 2022 wurde das Departement für Akutgeriatrie und Remobilisation etabliert. 

Die Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin umfasst folgende Arbeitsbereiche: Präoperative  

Ambulanz, Anästhesie, Aufwachraum, Schmerzambulanz, Intensivstation mit vier ICU- und zwei IMCU-Betten. 

Die KRAGES plant, bis 2030 ein neues Krankenhaus in Gols zu errichten. 

Ihre Qualifikationen: 

• Facharztdiplom für Anästhesiologie und Intensivmedizin 

• gute Kommunikations- und Teamfähigkeit 

• soziale Kompetenz und Flexibilität 

• Bereitschaft zur Leistung von Nacht- und Wochenenddiensten 

Unser Angebot: 

• Mitarbeit in einem qualifizierten und motivierten Team in einem familiären Umfeld und flacher  

Hierarchie 

• strukturierte Einarbeitung und Einführungsveranstaltungen für neue Mitarbeiter_innen 

• vielseitiges Angebot an interessanten, abwechslungsreichen und herausfordernden Aufgaben 

Das Bruttojahresgehalt beträgt, bei entsprechender Qualifikation, auf Basis Vollzeit mind. € 90.189 (B2/19). 

Facheinschlägige Vordienstzeiten werden angerechnet. 
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